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Wichtige Information des
TM Coftbus Süd-Ost

In Bezug auf die Veröffentlichung der Einladung zur
nächsten Verbandsversammlung des Trink- und
Abwasserzweckverbandes Cottbus Süd-Ost am
30.06.2005, veröffentlicht im Amtsblatt für die Stadt
Cottbus Nr. l0 vom 04.06.2005, wird mitgeteilt, dass
die Sitzung aus organisatorischen Gründen bereits um
16:00 Uhr stattfurdet, und nicht wie veröffentlicht um
18:00 Ubr. ./

gez. Mickan
MA Verbandsvorsteher

Auf Grundlage des $ 18 der Hauptsat^rng der Stadt
Cottbus i. V. m. $ 42 Abs. 4 GO LdBbg gebe ich mit
nachfolgender Tagesordnung bekannt, dass die 19. Ta:
gung der Stadtverordnetenversammlung Cottbus
in der IV. Wahlperiöde

am Mittwoch, dem 29.06.2(X)5, um 14.00 Uhr,
im Sitzungssaal des Stadthauses Altmarkt 21,

stattfrndet.
Alle interessierten Bürgerinnen und BUrger sind herz-
lich eingeladen.

Stand 23.06.2005

Thgcordnung der 19. Tagung der
$adtvercrdnetenvenammlung in der IV. Wahb€riode

amMittwoc\ den29. m 2005
(Begm 14.00 tllr, Sitzurgssaal S.$dftrus, Altnald 2l)

I. Ö f f e n t I i c h e r T e i I

1. Bestätigung der Thgesordnung

2. Fragestunde

,3. Berichte und Informationen

3.1 Bericht der Oberbilrgermeisterin
Berichterstatterin : Frau Rätzel

3.2 Bericht des Seniorenbeirates
Berichterstatter: Herr Karwinski von
Karwin

4. Beschlussvorlagen .
4.1 OB-021/05 Vergnügungssteuersatzung der

Stadt Cottbus (Neuaufrufl

4.2 tr-023/05 Neufassrrg der Satzung des Ei-
genbetriebes Jugendkulturzen-
trum Glad-House

4.3

da^)

fr-024/05 NeufassungderSatzung,,Cottbus-
Pass"

Antrag Anderungsanhag zur Beschluss-
016/05 vorlage n-024/05 -

Neufassung der S atzung,,Cottbus-
Pass"
Antragsteller: FraktionAUB

4.4 tr-028/05 Außerplanmäßige Ausgabe nach
$ 81 der Gemeindeordnung des
Landes Brandenburg (GO) i. V.
m.$ 35 Nr. 17 GO sowie $ 4 der
Haushaltssatzung 2005 der Stadt
Cottbus

4.5 il-006/05 Genehmigung einer außerplan-
mäßigen Verpfl ichtungsermächti-
gung im Rahmen der alternativen
Finanzierung für den Schulstand-

ort Sandow
lV-026/05 Einzelsatzung der Stadt Cottbus

über die Erhebung von Beiträgen
für die Straßenausbaumaßnahme
Mittelstraße südlicher Teil

IV-027/05 Einzelsatzung der Stadt Cottbus
. tiber die Erhebung von Beiträgen

für die Straßenausbaumaßnahme
Nordparkstraße

fV-037/05 Einzelsaeung tiber die Erhebung
von Beiüägen füLr die Staßenaus-
baumaßnahme Kolkwitzer Str./
Karl-Liebknecht-Str.

4.6

4.7

4.8

x.{

4.9 IV-038/05

4.10 ry-040/05

5. Anträge

5.1 010/05

5.2 017t05

tr.
1.

1 . 1

2.

EinzelsaEung über die Erhebrmg
von Beiträgen ftir die Shaßenaus-
baumaßnahme Ackerstraße/
Stromstraße

Beschluss zur Rechtnäßigkeit der
Herstellung vor Erschließungsan-
lagen nach $ 125 Abs. 2 BauGB
im Bereich des in Außtellung be-
fi ndlichen Bebauungsplanes Cott-
bus -Mittlerer Ring/Teilstück
Knotenpunkt Nordring, Pappel-
allee, Burger Chaussee

Garagennutzung auf kommuna-
lem Grwrd und Boden
Antragsteller: Fraktionen PDS
untl SPD (Wiederaufruf aus HA
Monat April 2005)

Plan für die Überführung von Ju-
gend- und Jugendsozialeinrich-
tungen in freie Trägerschaft
Anftassteller:
Fralsion CDU/DSU

5.3 018/05 SicherungGewässerhaushalt/Si-
cherung Wegerechte
Antragsteller: stellv. Vorsitzen-
de des Umweltausschusses

N i c h t ö f f e n t l i c h e r  T e i l

Grundstü cksan gelegenheiten

IV-035/05 ErbbaurechtsbestellunganGrund-
stticken aus dem stitdtischen
Grundbesitz

Verträge /Anträge / Verbindlichkeiten / Ent-
scheidungen

: $ {
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Fortsetsung von Seite 1

2.1 OB-023/05 Bäderzenfirm Cottbus - Ent-
scheidung über die Zuschlagser-
teilung

2.2 OB-024/05 Sanierung Stadtruerke Cottbus
GmbH

2.3 n-029105 Honorarverffiige mit Sal. Oppen-
heim und Luther Mehnhold

2.4 IV-041/05 Vergabe von Bauleistungen nach
VOB Schließung Mittlerer Ring
- Ausbau der Burger Chaussee

. Los I - Straßenbau, Straßenent-
wässerung, Sfraßenbeleuchtung

2.5 Antrag Informationen der EGC zur Wid:
015/05 schaftsft)rderung 

'{

Antragsteller:
Fraktionen FDP uud FLC

3. Personalangelegenheiten

Es liegen keine Vorlagen vor

(Ende der Tagesordnung)

gez. Karin Rätzel Cottbus, den23.06.2005
Oberbürgermeisterin
der Stadt Cottbus

Bekanntmachung

Trink- und Abwasser-
zweckverbandes Gottbus

Süd-Ost
Neuregelung der mobilen Entsorgung von Fäkalien
und Abwässern aus Kleinkläranlagen und abfluss-
losen Sammelgruben ab 01.07.05 im G€biet desTlink-
und Abwasserzweckverbandes Cottbus Süd0st

Der Trink- und Abwasserzweckverband Cottbus Süd-
Ost hat die Durchführung der mobilen Entsorgung
von Inhalten aus Kleinkläranlagen und abflusslosen
Sammelgruben neu ausgeschrieben und im Ergebnis
der Angebotsauswertung durch Beschluss der Ver-
bandsversammlung vom 18.05.2005 der COSTAR
Cottbuser Stadtreinigung und Umweltdienste GmbH
den Zuschlag erteilt.

Ab 01.07.2005 ist jeder Eigentümer oder Nutzer ei-
ner Kleinkläranlage bzw. abflusslosen Sammelgrube
im Gebiet des Trink- und Abwasserzweckverbandes
Cottbus Süd-Ost verpflichtet, die mobile Entsorgung
von Inhalten aus Kleinkläranlagen und abflusslosen
Sammelgruben durch die COSTAR Cottbuser Stadt-
reinigung und Umweltdienste GmbH vomehmen zu
lassen.
Zur Durchftihrung der mobilen Entsorgung ist der
Entleerungsbedarf der Kleinkläranlage oder abfluss-
losen Sammelgrube mindestens 5 Tage vor Abfuhr
bei der

COSTAR Cottbuser Stadtreinigung und
Umweltdienste GmbH

Dissenchener Straße 50, 03042 Cottbus

rn der Zeit von: Mo. bis Fr., 6.00 bis 18.00 Uhr

über Telefon: 0355/7508 335 oder die Service-
nummer 018012221990 anzumelden und der Ent-
sorgungstermin zu vereinbaren.
Die Entsorgung erfolgt: Mo. bis Fr. 6.00 bis 20.00 Uhr

In Ausnahme- und Havariefiillen ist die Anmeldung
bzw. Fntsorgung auch außerhalb der angegebenenZei-
ten möglich.

Beschluss der l. Fort-
schreibung des Sanierungs-
planes ,,Modellstadt
Cottbus-Innenstadt" ry-O19-18/05
Beschluss über die Ge-
währung eines Abschlages
bei Ablöseverein-
barungen zu Ausgleichs-
beträgen im Sanierungs-
gebiet ,,Modellstadt
Cottbus-Innensüadf' IV-020-18/05
Bebauungsplan Cottbus-
Kiekebusch ..Wohnbe-

Beschluss-Nr.

0}-022105 Geschäftslage der Stadt-
werke Cottbus GmbH 08-022-18/05

OB-020/05 Personalentscheidung
zur Besetzuns der
Ste lle Amtsar ̂/ Amts& ntn
imGesundheitsamt 08-020-18/05

gez. Karin Rätzel Cottbus, den 23.06.2005
Oberbürgermeisterin
der Stadt Cottbus

Amtliche Bekanntmachung

Beschlüsse der 18. Tagung der
Stadtverord netenversam m lu n g Cottb us vom 25.05.2005

Auf der Grundlage des $ 49 Abs. 5 GO LdBbg wer- bauung Spreestraße" _.
den nachfolg"rrä' di" öeschlüsse der 18. Tägung Auslegungsbeschluss I\I-022-|A/05
der Stadtveiordnetenversammlung Cottbus vom IV-023/05 Einzelsatzung der Stadt
25.05.2005 veröffentlicht. Cottbus übe( die Erhebung

Beschlüsse der 18. Tagung der-stadtverordnetenver- $ärätffit"Tu,ffiflä*"
sammh'ng Cottbus vom 25.05.2005 parzellenstraße

Ö t r e n t l i c h e r  T e i l  A b s c h n i t t l  I V - 0 2 3 - 1 8 / 0 5

vorragen-Nr. sachverhan Beschluss-Nr. 
N-024t0s 

ffifdtJ"filfftätff;
der Region Spree-Neiße/

OB-018/05 Wahl der stellverüetenden Cottbus (ILE-Konzep| IV-024-18/05
Schiedsperson ftir die IV-025/05 Bebauungsplan Cottbus -
Schiedsstelle Cottbus Galhnchen Erschließungs-
Süd tr 08-018-18/05 straße ,,Am Turm" -

II-020/05 Satzung über die Ent- Aufstellungsbeschluss IV-025-18/05
wässerung der Grund-
stücke, dän Anschluss Antrags-Nr. Sachverhalt Beschluss-Nr.
an die öffentliche Ab-

, wasseranlage und deren 012/05 BUGA-Nachnutzung A-012-18/05
Benutzungin der Stadt 013/05 Enlschuldung-skonzept
cottbus - 

-Ab*usserrut"ong 
- FC Pnergie Cottbus A-013-18i05

(Neuaufruf) ü-OZO-1AIOS 014105 Aufforderung an Bundes-

tr-021/05 Gebührensatzung zur tag, Bundesrat und
, Abwassersatzunä der Stadt Europiiisches Parlament

Cottbus 6Neuaufruq II-021-18/05 zur Ablehn-ung der . .
n-022/05 t. Änaerirngssaamg EU-Dienstleistungsrichl-

zur Kanalaischlussüei- linie @olkestein-Richtlinie)
tragssatzung zurAbwasser- A-014-18/05
satzung der
Sradt Cottbus n-022-t8l15 N i c h t ö f f e n t I i c h e r T e i I

tr-025/05 l. Satzung zur Anderung
der Abfallentsorgungssat-
zung der Stadt Cottbus II-025-18/05

n-026105 L Sätzung zur Anderung
der Abfallgebilhren-
satzung II-026-18/05

Vorlagen-Nr. Sachverhalt

I

: {
I
I
I

I
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, i {

IV-019/05

rv-020/05

rv-022/05

Mitteilung des Amtes für
Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Abfallentsorgung an
Ab dem l. Juni 2005 können private Kleinanlieferer
neben dem Wertstoffhof der Costar GmbH in der Dis-
senchener Straße 50 auch die Annahmestelle am Stan-
dort Deponie Cottbus-Saspow als weiteren Wertstofl
hof nutzen. Dabei sollte sich jeder Anlieferer über die
Annahmebedingungen der Wertstofftröfe informieren,
denn auch hier tratän ab dem l. Juni 2005 Anderun-
gen in Kraft.

Aus privaten Haushaltungen werden am Wertstoflrof
Deponie folgende Abfiille angenommen:

- Teerpappe, Altfenster bis zu max.l m3 je An-
lieferung;

- asbesthaltige Abftille bis zu max.l rnl je An-
lieferung;

- mineralische Abfiille bis zu max.l m3 je An-
lieferung;

- spenigeAbftillebis zumax. I m3jeAnlieferung;

den Wertstoffhöfen
- Schrott, Elektro- und Elektronikgeräteschrott;
- Altpapier, Pappe
- Grtinschnit! Laub und Strauchwerkbis zumax.

2 rfr je Anlieferung
. - StarkholzausHausgärten(Stämme,Stubbenab

einem Durchmesser von ca. 15 cm) bis zu max.
1 m3 je Anlieferung

Bitte beachten Sie, dass Hausmüll und gewerbli-
cher Siedlungsabfall, auch in blauen Müllsäcken
verpackt nicht an den Wertstoflhöfen angenommen
wird! Dieser ist nur über die Restmülltonnen zu
entsorgen. Für einen vorübergehenden Mehranfall an
HausmüIl (zum Beispiel durch Renovierungsarbeiten)
können Sie zugelassene Abfallsäcke mit dem Auf-
druck..COSTAR" im Stadtbüro in der Karl-Marx-
Straße 69 und bei der COSTAR GmbH, in der Dis-
senchener Straße 50, dazu kaufen.

i1
i i

,i
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Teil

Amtliche Bekanntmachung Amtliche Bekanntmachung
Stadt Cottbus 02.06.2005

Anhörungsverfahren zur Planfeststellung Frühz.eitige Beteiligung
der Offentlichkeit zurfür den Ausbau der Autobahn (A) 15

an der Anschlussstelle (AS) Cottbus-Südr Herstellung einer zusätslichen Auffahr$rampe in Richtung Forst und
eines Wartungsweges zum westlichen Widerlager der Spreebrücke einschließlich landschaftspflegerischer

Begreitmaßnahmen in den t'ffitirfftfil"ü:HiJß:iiäJ:l'*,tililil,?uii"ß schacksdorr (Amt Döbem

Der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg, Nie-
derlassung Autobahn, hat für das oben genannte Bau-
vorhaben die Durchführung des Planfeststellungsver-
fahrens nach $ 17 FSüG' in Verbindung mit VerkPBG
und VwVfGBbgs beantragt.
Für das Bauvorhaben einschließlich der landschafts-
pflegerischen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
(LBP-Maßnahmen) werden Grundstäcke in den Ge-
markungen Gallinchen, Madlow (Stadt Cottbus), Groß
Schacksdorf (Amt Döbem Land) und Groß tsademeusel

[Stadt Forst (t ausiu)J in Anspruch genommen.

Der Plan (Zeichnungen, Erläuterungen sowie die ent-
scheidungserheblichen Unterlagen über die Umwelt-
auswirkungen) liegt in der Zeit

vom 11.07.2005 bis zum 10.08.2005

während der Dienststunden:

Montag, Mittwoch 07.30 - 15.00 Uhr
Dienstag, Donnersüag 07.30 - 18.00 llhr
Freitag 0730 - 13.00 tlhr
Samstag 09.00 - 12.00 Uhr

sowie nach telefonischer Vereinbarung auch außer-
halb dieser Zeiten

in 03044 Cottbus, Karl-Marx-Straße 67,
Technisches Rathaus, Foyer

zur allgemeinen Einsichtsnahme aus.

Hinweise:

1. Jeder, dessen Belange durch das Bauvorhaben
berührt werden, kann bis spätestens zwei Wo-
chen, nach Beendigung der Auslegung, das ist
bis zum 24.08.2005 beim Landesamt für Bau-
en rurd Verkehr, Dezernat I I - Anhörungsbehör-
de, Lindenallee 51, 15366 Hoppegarten (Tele-
fon: 03342 355-110. Fax:03342 355 170 oder
03342 355 666) oder bei der Stadtverwaltung
Cottbus, Amt für Stadtentwicklung und Stadt-
planung, Karl-Marx-Shaße 67, 03044 Cottbus
Einwendungen gegen den Plan schriftlich oder zw
Niederschrift zum Aktenzeichen lI34-AHB-
50'7 .04 erheben. Die Einwendungen müssen den
geltend gemachten Belang und das Maß ihrer
Beeinträchtigungen erkennen lassen. Mit Ablauf
dieser Frist sind alle Einwendungen ausge-
schlossen, die nicht auf besonderen privatrecht-
lichen Titeln beruhen ($ 17 Abs. + S. t f'StrC
inVerbindung mit $ 73 Abs, 4 S. 3 VwVffiBbg).

2. Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Perso-
nen auf Untertqhdftslisten unterzeichnet oder in
Form vervielfliltigter gleichlautender Texte ein-
gereicht werden (gleichfürmige Eingaben), ist
aufjeder mit einer Unterschrift versehenen Sei-
te ein Unterzeichner mit Namen, Beruf undAn-
schrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner
zu bezeichnen. Anderenfalls können diese Ein-
wendungen unberücksichtigt bleiben.

3. Rechtzeitig erhobene Einwendungen werden in
einem Termin erörtert, der zu gegebener Zeit
noch ortsüblich bekannt gemacht wird. Der Erör-
terungstermin ist nicht öffentlich. Diejenigen,
die fristgerecht Einwendungen erhoben haben,
bzw. bei gleichftrmigen Einwendungen die Ver-

treter, werden von dem Termin gesondert be-
nachrichtigt. Sind mehr als 50 Benachrichtigun-
gen vorzunehmen, so können diese durch eine
öffentliche Bekanntrnachung ersetzt werden. Die
Teilnahme an dem Erörterungstermin ist den Be-

* teiligten freigestellt. Die Vertretung durch einen
Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevollmäch-
tigung ist durch eine schriftliche Vollmacht nach-
zuweisen, die derAnhörungsbehörde zu denAk-
ten zu geben ist. Bei Ausbleiben eines Beteilig-
ten in dem Erörterungstermin kann auch ohne
ihn verhandelt werden.

4. Kosten. die durch Einsichtnahme in die Planun-
terlagen, Erhebung von Einwendungen, Teilnah-
me am Erörterungstermin oder Vertreterbestel-
lung entstehen, werden nicht erstattet.

5. Entschädigufigsansprüche, soweit über sie nicht
in der Planfeststellung dem Grunde nach zu ent-
scheiden ist, werden nicht in dem Erörterungs-
termin, sondem in einem gesonderten Entschä-
digungsverfahren behandelt.

6. Über die Einwendungen wird nach Abschluss
des Anhörungsverfahrens durch die Planfeststel-
lungsbehörde (Ministerium für Infrastruktur und
Raumordnung des Landes Brandenburg, Hen-
nig-von-Tresckow-Str. 2 - 8, 14467 PotSdam)
entschieden. Die Zustellung der Entscheidung
(Planfeststellungsbeschluss) an die Einwender
kann durch öffentliche Bekanntmachuns ersetzt
werden, wenn mehr als 50 Zustellungei uorzu-
nehmen sind.

7. Die Nummern l, 2, 3, 4und 6 gelten für die An-
hörune der Offentlichkeit zu den Umweltaus-
wirkuigen des Bauvorhabens nach g 9 Abs. I
des Gesetzes über die Umweltverhäglichkeit-
sprtifunga entsprechend.

8. Vom Beginn derAuslegung des Planes treten die
Anbaubeschränkungen nach g 9 FStrG und die
Veränderungssperre nach g 9a FStrG in Kraft.
Darüber hinaus steht ab diesem Zeitounkt dem
Tr?iger der Straßenbaulast ein Vorkaufsrecht an
den vom Plan betroffenen Flächen zu (g 9a Abs.
6 FStrG).

gez. Karin Rätzel
Oberbürgermeisterin
der Stadt Cottbus

I Bundesfernskaßengesetz i.d.F. vom 20. Febru-
ar 2003 (BGBI. I S. 286)

' Gesetz zur Beschleunigung der Planungen für
Verkehrswege in den neuen Ländem sowie im
Land Berl in vom 16.12.1991 (BcBl. IS.2174),
zuletzt geändert durch die siebente Zuständig-
keitsanpassungsverordnung vom 29.10.2001
(BGBI, r S.2785)

3 Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Bran-
denburg i.d.F. der Bekanntmachung vom
09.03.2004 (cvBl. I / 04 s. 78)

Aufstellung des
Bebauungsplanes Cottbus,

Wohnanlage
,,Am Spreebogenr'

FüLr das von der Stadtverordnetenversammlung Cott-
bus mit Beschluss vom 27,10.2004 eingeleitete Ver-
fahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Wohn-
anlage ,,Am Spreebogen" sollen Festsetzvngen zt:r
ktinftig zulässigen baulichen Nutzung für das Be-
triebsgelände des ehemaligen Cottbuser Schlachtho-
fes (Gemarkung Brunschwig und Sandow, Flurstticke
23,24 (tlw.),27 in der Flur 61, Flurstücke 187 und
190 in der Flur 62, Flurstück 16 in der Flur 87) ge-
ftoffen werden.
Gemäß $ 3 Abs. I BauGB ist die Öffentlichkeit mög-
lichst frtihzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke
der Planung und die voraussichtlichen Auswirkungen
der Planun-g öffentlich zu unterrichten. Die Öffät-
lichkeit erhält Gelegenheit zur Außerung und Erörte-
rung im Rahmen einer Informationsveranstaltung, die
am

30.06.2005
in der Zeit von 15:00 bis 18:00 Uhr

im Technischen Rathaus, Karl-Marx-Straße 67, Amt
für Stadtentwicklung und Stadplanung, Raum 4.067
statlfindet.

gez. Karin Rätzel
Oberbürgermeisterin
der Stadt Cottbus

Cottbus. 31.05.2005

Amtliche Bekanntmachung

Gesetz über die Umweltverhäglichkeitsprilfung gez. Karin Rätzel
([IVPG) i.d.F. der Bekanntmachung vom Oberbürgermeisterin
05.09.2001 (BGBI. I S. 2350) der Stadt Cottbus

Offenlegung
In Teilen der Gemarkungen

Döbbrick, Flur 2, 5,7, 8,9, 12 und
Sielow, Flur 2,3, 4, 5, 6

erfolgte von Amts wegen eine Aktualisierung der Nut-
zungsarten.

Gemäß $ 12 des Vermessungs- und Liegenschaffsge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
19.12.1997 (GVBL.I 1998 S.2) in Verbindung mit
$ I der Offenlegungsverordnung vom 17.02.1999
(GVBI. II S. 130), wird die Ärderung der Nutzungs-
arten in den o.g. Flwen durch Offenlegung des.Kar-
tenwerkes bekannt gegeben.

Die Offenlegung erfolgt beim Vermessungs- rurd Ka-
tiasteramt Cottbus, Karl-Marx-Str. 67, 03044 Cottbus,
Ztmmer 4.020 n der Zeit

vom 04.07.2005 bis 04.08.2005

während der Dienststunden.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Aktualisierung der Nutzungsarten kann in-
nerhalb eines Monats nach Ablauf der Offenlegungs-
frist Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch
istbei der Stadtverwaltung Cottbus, Vermessungs- und
Katasteramt, Karl- Man<- Str.67, 03044 Cottbus schrift-
lich oder zur Niederschrift einzulesen. Falls die Frist
durch das Verschulden eines von ünen Bevollmäch-
tigten versäumt werden sollte, so wtirde dessen Ver-
schulden Ihnen zugerechnet werden.
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Jahresabschluß der Sparkasse Spree-Neiße,

Aktivseite EUR

1. Barreserve
a) Kassenbestand
b) Guthaben bei der Deutschen Bundesbank

2. Schuldtltel öffentllcher Stellen und Wechsel, dle zur Rellnanzlerung
bei der Deutschen Bundesbank zugelassen gind

a) Schabriechsel und unvezinsliche Schakanweisunoen
sowie ähnliche Schuldtitel öffentlicher Stellen

b) Wechsel

rt

Forderunoen an Kreditinstitute
a) täolich fällio
b) andere Forderunoen

Forderunqen an Kunden
darunter: durch Grundofandrechte
qesichert 279.360.679.58 EUR
Kommunalkredite 27.240.903.16 EUR

Schuldverschreibunqen u n d andere fesWerzlnsl lche Wertoaolere
a) Geldmarktoaniere

aa) von öffentlichen Emittenten ,
darunter: beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank ,O.OO EUR
ab) von anderen Emittenten
darunter: beleihbar bei der Deutschen

0.00

Bundesbank O.OO EUR

b) Anleihen und Schuldverschreibunoen
ba) von öffenflichen Emittenten
darunter: beleihbar bei der Deutschen

470.914j28.78

Bundesbank 470.910.128.78 EUR

EUR

13.U4,487.24

3t.r2.2003
EUR Tsd. EUR

17.411
34.054.500.31

158,701.265.64

47.868.587,55

0,00

163.222.913,86

616.508.677.30

1.374.339.072,51

10:543.545.00

4.563.683.89

0.00

3.&11.53

3.647.151 49

12.173.00

43.433.549.76

4.163.874.05

25.001.31

26.,ilz
44.053

50.46 ,
188.311
838.757
636.868

279.383 )
28.451 )

82.083

82.083 )
554.887
636.970

( 519.19+ )

,  . 0
636.970

20;555

4,431

1 3 )

7"294
. 0

38.424

4,441 ,--
33

0.00
0.00

3.

4.521.6/,8.22

4.

5.

0.00

0 )

0 )
0.00

bb) von anderen Emittenten
darunter: beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 861.490.356.47 EUR

c) eioene Schuldverschreibunoen

Nennbetrao O.OO EUR

Aktien und andero nicht festverzinsliche Weiloaoiere

Beteiliounoen
darunter:
an Kreditinstituten
an Finanzdienst-
leistunosinstituten

O.OO EUR

O.OO EUR

Anteile an verbundenen Untemehmen
darunter:

' an Kreditinstituten
an Finanzdienst-
leistunosinstituten

9. Treuhandvermöqen
darunter:
Treuhandkredite

O.OO EUR

O.OO EUR

3.841.53 EUR

10. Ausqleichsforderunoen qeoen die öffenfliche Hand einschließlich
Schuldverschreibunqen aus deren Umtausch

11. lmmaterielleAnlaqewerte

12. Sachanlaqen

131 Sonstiqe Vermöqensqeqenstände

14. Rechnungsabgrenzungsoosten ,i :."

903.428.943.73 rs
1.374.339.072.51

0.00

0 )
6.

7.

0 )

0 )

0 )

0 )

1 3

I
I
1

{

I
l

l

l
I

I

Summe der Aktiva 2.268.332.07't,25 2.231.839
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EURPassivseite
1. Verbindlichkelten qeqen{ibor Kredltinstitutan

a) täqlich ftillio
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündiounosfrist

108.366.884.32
0.00

EUR

351.480.16
188.167.024.38

1.071.050.853,63

706.949.603,28

0.00

4.801.136.00
14.078.000.00
3.532.895.51

0.00
0.00

108.366.884,32
2.669.611.92

EUR

188.518.504,54

1.778.000.456,91

3.841.53

6.993^268.26

2.760.804.42

22.412.031,51
0.00

158.606.667.84

0.00

111.036.496;24

.*,ii.-qffi

.r '  .  . . . ' .  
' i  ' ,

t.*'5 j,.'

31.12.2003
TSd. EUR

8.117
229.7M
237.861 --

788.941

2U.672
1.053.613

4r',6.288
225.748

9?1rra
1.725.609----------------

0
0
0

( 0

( 0

(  - ,  1 3

1.346

2.900

4.809
8.082

,,,, ,, ,, 7'q?9
20.420

( 0

0

, .  0
0

98.039
0

98.039
2.478

100.517

2. Verblndllchkellen qecenilber Kunden
a) Soareinlaoen

aa) mit vereinbarter Kündiounosfrist
von drei Monaten

ab) mit vereinbarter Kündiqunosfrist
von mehr als drei Monaten

b) andere Veöindlichkelten
ba) täolich fällio
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder

Kündiounosffist

792.255.007.97

278.795.U5.66

, 466.087.410.20
ffi ' 240.862.193.08

Veörleft e Verblndllchkeiten
a) beqebene Schuldverschreibunoen
b) andere velbdefte Verbindlichkeiten

darunter:
Geldmarktoaoiere 0.00 EUR
eioene Akzeote und
Solawechselim Umlauf 0.00 EUR

daruntec Treuhandkredite 3.841.53 EUR

Sonetloe Verbindlichkeiten

a) Rückstellunoen für Pensionen und ähnliche Vemffichtunoen,
b) Steuenückstellunqen
c) andere Rückstellunqen

Sonderoosten mlt Rllcklaqeantell

Nachranqlqe Verblndllchkeiten

Genußrechtskapltal
darunter: vor Ablauf von
zweiJahren fällio 0.00 EUR

Fondg für allgemeine Bankrisiken

Eloenkaoltal
a) oezeichnetes Kaoital
b) Kaoitalrücklaoe
c) Gewinnrücklaoen

ca) Sicherheitsrücklaoe
cb) andere Rücklaen

d) Bilaruoevvinn

0.00

4.

5.

6.

7.

1 3

8.

9.

10.

11.

12.

_ 0
143.173

0

Summe der Passiva 2.268.332.A71,25 2.231.839

L Evgntualverblndllchkeiten
a) Eventualve-rbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten

Wechseln
b) Verbindlichkeiten aus Büroschaften und Gewährleistunosverfäoen
c) Hafiung aus der Bestellung von Sicherheiten fürfremde

Verbindlichkeiten

Andere Verofllchtunoen
a) Rticknahmeveroflichtunqen aua unechten Pensionsoeschäften
b) Plazierunos- und Übernahmevemfl ichtunoen
c) Unwidemrff iche Kreditzusaoen

0.00
11.838.952.12

0.00

0.00
_ 0.00

?4.711.506.18

11.838.952.12

14.319

0
14.319

, 0
0

22.3fi
22.35024.711.506,18

Fodsetsung aufSelte 6
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Gewinn. und Verlustrochnung
für die Zelt vom l. Januar bla 31. Dezember 20(14

1. Zlnserträqe aus
a) Kredit- und Geldmarktoeschäften
bl festverzinslichen Wertoaoieren

und Schuldbuchforderunqen

2. Znsaufrvendunsen

3. Laufende Erträqe aus
a) Aktien.und anderen nicht festvezinslichen Wertpaoieren
b) Beteiliounoen
c) Anteilen an verbundenen Unternehmen

4. Erträqe aus Gewinnqemelnschaften. Gewlnnabführunqs-
bder Teilqewinnabführu nqsverlräqen

5. Provisionserträoe
6. Provisionsaufwendunqen l,t

7. Nettoaufvvand aus Finanzqeschäften
L Sonstlqe betriebliche Erträqe
9. Erträqe aus der Auflö$unE von $ondemosten mlt R{icklaqeanteil

10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen

a) Personalaufivand
aa) Löhne und Gehälter

11.

12.

13.

13a.

14.

14a.

15.

16.

17.
18.
19:
20.

ab) Soziale Aboaben und Aufiflendunqen
für Altersversorqunq und für Unterstützuno
darunter: für Alters-
versorounq 8q1..038.30 EUR

b) andere Verwaltunosaufi,vendunoen

Abechreibunqen und Wertberichtiqunqen auf immaterielle
Anlaqewerte und Sachanlaqen

Sonstlqe betriebliche Aufwendunqen

Abschreibunqen und Wertberichtiounsen auf Forderunoen
und bestimmte Wertpaoiere sowie Zuführunsen zu
Rückstellunoen im Kreditqeschäft

Zuftlhrunoen zu dsm Fonds für alloemelne Bankrlslken

Erträqe aus Zuschreibunqen zu Forderunqen und bestimmten
Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rtickstellungen im

Kreditoeschäft

Entnahmen aus dem Fonds ftir allqemeine Bankrislken

Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Betelligungen,

Anteile an verbundenen Unternehmen und wie
Anlaqevermöoen behandelta Weiloaoiere
Erträqe aus Zuschreibunqen zu Beteiliqunqen. Anteilen an
verbundenen Unternehmen und wie Anlaqevermöqen
behandelten Wertpapleren

Aufwendunoen aus Verlustlibemahme
Elnstellungen In Sonderposten mit Rücklageantell
Ergebnis der normalen Geschäftstätiskelt
Außsrordentllche Erträse

Außerordentliche Aufirendu ncen
Außerordentliches Ergebnis

Steuern vom Einkommen und vom Ertraq
Sonstiqe Steuern. eoweit nicht unter Posten l2 ausqewiesen

Jahresüberschuss
Gewi n rwortrag/\terl u stvortra g au s dem Voriahr

Entnahmsn aus Gewi nnräcklaoen
a) aus der Sicherheitsrücklaoe
b) aus anderen Rücklaoen

Einstellungen in Gewinnrücklagen
al in die Sicherheitsnicklaoe
b) in andere Rücklaqen

Bilanzqewinn 
t

EUR

46.663.258.83

72.247.704.82

15.6ffi.252.74

3.915,527.59

118.910.963.05
42.530.376.98

431.655.89
. 24.959.59

,  -  . , - ,  0 . q

13.959.938.65
995.035.04

19.601.780.33

13.333.589,53

25.360.43J.66

0.00

76.380.586.67

456.615.48

ö^oo

12.964.903.61
11.563.82

1:9.34.019.67

91.724.561.61

0.00

25.360.431.66
0.00

1.1.-31.12.2003
Tsd. EUR

.i

, 50.992

68.357

, 119.349' 
46.969.
72.380

( 2.466 )
(  2 5 )

2.491

0
( 13.612 )
(  1.016 )

't2.596

1 .190
. . . 1.35"9..._

518

..90.531

( 16.884 I

( 4.969 )
( . ,  - 2 1 . 8 s 3  ) . .
( 1.629 )

32.935.369.86
( 14.380 )

36.233

... 3.177.869.34 , .; ._ 2.600._ -
3.070.409.58 4.130

U

0

I

0.00

, 45.593,80
45.593,80

0.00
0.00

27.226.074.97

0.00

16.440.781.90
265.681.15

_. 13.706.463.05
10.519.611.92

0,00
10.519.611.92

0.00
0.00

n n o
10,519.611.92

7.850.000.00

,, , ,_0,00
7.850.000.00
2.669.611.92

( _,0 ,)
23^997

(  7 2 \
72
0
0

23.&r3
( ,  ,  0 )
(  0 )

0.00 0
( 't3.782 |
(  8 3 )

,1,3.865
_ 9.778

0
9.778

(  0 )
(  ,  0 )

n
9.778

( 7.300 )
(, ,_, ,9._L

7.300
2.478

i

r21.
22.
23.
u.

25.
26.

2't.

d
1

I

I

l
l

l

l
' i

I

28.
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Der Anhang zum Jahresabschluss 31. Dezember 2004
der Sparkasse Spree.Neiße

nach dem ab 1. Januar 1993 geltenden Bankbilanzrecht
L Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Sparkasse Spree-Neiße wru-
de nach den für Kreditinstitute geltenden Vorschrit
ten des Handelsgesetzbuches (HGB) und der Verord-
nung über die Rechnungslegung der Kreditinstitute
und Finanzdienstleistungsinstitute (RechKredV) auf-
gesteUt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Forderungen und Wechsel
Forderungen an Kunden und Kreditinstitute haben wir
mit dem Nennwert bilanziert. Bei Darlehen wird der
Differenzbetrag zwischen Nennwert und Auszah-
lungsbehag in die Rechnungsabgrenzungsposten der
Passivseite aufgenommen. Die Auflösung erfolgt
gruudsätzlich laufzeit- und kapitalanteilig. Ln Fall von
Festzinsvereinbanmgen erfolgt die Verteitung auf die
Dauer der ['s512fusf iadrrng.
Die Lieferansprtiche aus Wertpapierdarlehen wurden
unter Berücksichtigung der Börsenwerte der verliehe-
nen Wertpapiere nach dem strengen Niederstwert-
prinzip bewertet.
Bei den Forderungen an Kunden wurde durch die Bil-
{ung von Einzelwertberichtigungen dem akuten Aus-
fallrisiko Rechnlng getragen.'Das allgemeine Kredi-
trisiko wurde durch angemessene päuschalwertbe-
richtigungen zu Forderungen berücksichtigt, basierend
aufden Erfahrungswerten derVergangenheit. Die Höhe
der Pauschalwertberichtigung wird tntsprechend dem
Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom
10. Januar 1994 sowie inAnlehnung an die BFA-Stel-
lungnahme l/90 des IDW ermittelt. Soweit die Grün-
{e fi{ eing Wertberichtigung nicht mehr bestehen, sind
?uschreibungen (Wertaufholungen) bis m den' Zeit-
bzw. Nominalwerten vorgenommen worden.
Der Wechselbestand wurde ntm Zeitwerl bilanziert.
Wertpapiere
Die Ermittlung der Ansihaffi.rngskosten der Wertpa-
piere erfolgte nach der Durchschnittsmethode. Sämt_
liche Wertpapiere, auch die desAnlagebestandes, wur-
den nach- dem strengen Niederstrverforinzip bewertet.
Abschreibungen auf den Nennwert nir Ae in den Jah_
ren200512006 fiilligen Wertpapiere (Nominalwert: g3, I
Mio. EUR) wwden in das nerichtsjahr 2004 vorge_
zogen.
Beteiligungen
Beteiligungen rrurden zu den Anschaffirngskosten bi-
lanziert. Abschreibungen auf den niedris-eren beizu-
legenden Wert waren nicht vorzunehmenl
Sachanlagevermögen
Die Sparkasse hat die im Geschäftsj ahr 2004 entgelt_
lich erworbene Software ersfinals näch den Vorsaben
do PY- Rechnungslegungsstandards,,Bilanziärung
von Software beim Anwender.. (IDW RS IIFA I I ) un_
ter dem Bilanzposten,,Inmaterielle Anlagewerte.. aus_
gewiesen. Die ,,knmateriellen AnlagewJrte,. sind mit
den Anschaftrngskosten, vermindert um planmäßige
Abschreibungbn, angesetzt worden, wobäi eine Nut_
zungsdauer von I bis 3 Jahren zugrunde gelegt wur-
ce.

Das Sachanlageverrnögen wurde mit den höchsten steu_
erlich zulässigen Werten abgeschrieben. Die den plan_
mäßigen Abschreibungen 

-zugrunde 
gelegen'Nut_

zungsdauern entsprechen den Vorschriften des EStG
bzw. den amtlichen AfA-Tabellen.
Bei beweglichbn, abnutzbaren Wirtschaftsgütern des
Anlagevermögens erfolgten die planmaß"igen Ab_
scnrelbungen lrnear bzw degressiv. Bei Mieterein-
und^-umbauten erfglgte die Äbschreibung nach den
füLr Gebäude maßgeblichen Grundsätzen biry. der hir_
zeren tatsächlichen Nutzungsdauer. Geringwertige
Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten tii +t O,öO
EUR sind im Erwerbsjahr vol abfeschrieben worden.
Auf Grund der in Vorjahren vorgenornmenen Sonder-
abscffelbungen nach dem Fördergebietsgesetz und

wegen der daraus resultierenden Beeinflussung des
Steueraufuands, beträgt der ausgewiesene Jahresü-
berschuß 20M der Sparkasse (untör Berücksichtigung
der 4uführung zu den Vorsorgereserven gemaß g-34ö
f HGB) etwa ein Drittel des Betrages, der ansonsten
auszuweisen gewesen wäre.
Ausgleichsforderungen

DieAusgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand
sind mit dem Nennbetragbzw. die Schuldverschrei-
bungen aus deren Umtausch mit dem niedrigeren
Marktpreis angesetzt worden.
Mit dem Bundesministerium der Finanzen. der Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und der
Kfeditanstalt für Wiederaufbau in Glschäft sbesorgung
fit 4"9 Ausgleichsfonds Währungsumstelh'ng wurdö
vereinbart, gemäß g 36 (4) DMBiIG durch eine Schluß-
zahlung in Höhe von 3.255,9 TEUR vorzeitig zt er-
füllen. Der Ausweis der Abschlußzahluns ius Ab-
f ührun g^sverpfl ichtungen erfol gte unter der-B i la"'Fo-
sition,,Sonstige Verbindlichkeilen'.. Der Betrag wurde
am 3l .fanuar 2005 an denAusgleichsfonds Währungs-
wnstelh'ng überwiesen.

Sonstige Vermö gensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem
Nlederstwert zum,Bilanzstichtag angeseEt.
Ansprüche aus einer Rückdeckungsversicherung für
Pensionsverpflichtungen wurden äls Aktivwerte un-
ler den sonstigen Vermögensgegenständen des Um-
laufrermögens eingestellt.
Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetag bi-
lanziert worden.

Rückstellungen

$1ic$fe-llungen ftir Pensionen und pensionsähnliche
Verpflichhurgen sind nach dem Teil'iverwerfahren auf
der Grundlagj-eines Rechnungszinsfußes von 6 o/o
gemäß g 6 a EStG ermittelt woiden.
Auf Grund des Urteils des Bundesfinanzhofes vom
19.08.2002 wurde eine Rückstellung gem?iß g 249
Abs. I Satz I HGB für zukünftige Köstän der näch g
257 HGB und g 147 AO bestehinden Verpflichrung
zur Aufbewahrung von Geschäfuunterlagen gebildei
Aus der Bildung einer Rückstellung ftir foiten der
Aufbewahrung der Geschäftsunterhfen ergibt sich im
Jahresabschluss ^rm 3 l. 12.2004 eiäe unüesentliche
Belastung der Ertragslage.
Bei der Bildung der sonstigen Rückstellungen sind
alle ungewissen Verbindlichkeiten, drohenden Verlu_
ste und erkennbaren Risiken berücksichtigt worden.
Für den zusätzlichen Zinsaufivand bei Spareinlagen
Tit steigender Verzinsung haben wir duich Aie Eil_
dung von Aufivandsrückslellungen Vorsorge getrof_
fen.

Derivate Finanzinstrumente

Die zur Absichenrng von ZinsEinderungsrisiken abge_
schlossenen Zinsswapgeschäfte dientei grundsatzlich
der Sicherung der Bilanzposition Ausgleichsforderun_
gen.

Währungsumrechnung
Auf Fremdwährung lautende Bargeldbestände ww-
den zu den am Jahresende 2004 eeltenden Ankaufs-
kursen der Landesbank umgerec-hnet. Die Aufiren-
dungen und Erträge aus dei Wihrungsumrechnung
wurden in der Gewinn-und-Verlust-Rec-hnung berücki
sichtigt.

III. Erläuterungen zur Jahresbilanz
Aktivseite:
Posten 3: Forderungen an Kreditinstitute
In diesem Posten sind enthalteni
Forderungen an die
eigene Girozentrale 150.882.643.76 EUR
Lieferansprüche aus Wertpapierdarlehen wurden zum
strengen Niederstwert bewertet.

Posten 4: Forderungen an Kunden
Forderungen an Untemehmen, mit
denen ein Beteiligr.rngsverhältnis besteht
Bestand am Bilanzsfisfutag 267.124,81 EIJR
Bestand am 31.12. des Vorjahres 267.124,91 EIJR

Posten 5: Schuldverschreibungen und andere fest-
verzinsliche Wertpapiere

Von den in diesem Posten enthaltenen
börsenfühigen Wertpapieren sind:
börsennotiert 1.356.972.119.06 EtiR
nicht börsennotiert 0;00 EUR

ler 
gesamte Wertpapierbestand wurde zum strengen

l\ leoerstwertpnnztp bewertet.

Posten 6: Aktien und andere nicht festverzinsliche
Wertpapiere

Von den in diesem Posten enthaltenen
börsenfähigen We4papieren sind:
börsennotiert 10.543.545,00 EUR
nicht börsennotiert 0,00 EUR
Der gesamte Bestand an Aktien und andeien nicht
festverztnslichen Wertpapieren wurde ̂ * rt 

"og"oN redersfwertprinzip bewertet.

Posten 9: Tfeuhandvermögen

Das-Treuhandvermögen betrift in voller Höhe die
torderungen an Kunden.

Posten 12: Sachänlagen

Die für sparkassenbetriebliche
Zw ecke genutzten Grundstücke
und Bauten haben einen
Bilanzwert in Höhe von

Der Bilanzwert der Behiebs-
und Geschäftsausstattung behägt

23.91s.2M,28 EUR

3.438.688,69 ELIR

Mehrere Posten betreffende Angaben:

Der Gesamtbetaq der auf
Fremdwährung liutenden
Vermögensgegenstände
beläuft sich auf

i
I

32.064.71 EUR

Beteiligungsspiegel

Die Sparkasse besitzt Anteile anderen Untemehmen in Höhe von mindestens2}%o.
Name und Sifz des
Unternehmens

Eigenkapital in Tsd. EUR
per 31.12.2004

Beteiligungs-
quote in %

Ergebnis 2004
in Tsd. EUR

Hephaistos Grundstücksverwaltungs-
gesellschaft mbH & Co. KG
Sparkassenneubau Spree-Neiße
OHG Mainz 26 95,0 79

Die Sparkasse ist unbeschränkt haftende Gesellschafterin der vorgenannten Gesellschaft.
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Anlagenspiegel Entwicklung des Anlagevermögens (in TSd. EUR)

pie Abschreibungen des laufenden Jatres sind kein rechnerischer Bestandteil des Anlagespiegels. Es_ wurde yon der Zusammenfassung_smöglichkeit des
g 34 Abs. I Rech{reaV Gebrauch gemacht. Die Forfrihrung der Spalte Anschafturgskosten ist wegen derAnwandung von $ 34 Abs. 3 Sak 2 RechKredV nicht möglich.

Psssivseite:

Posten 1: Verblndllchkelten gegenüber Kredltin-
stituten

In diesem Posten sind enthalten:
Verbindlichkeiten gegenüber der
eigenm Girozentrale 139.777,76FI1R

Der Gesamtbetrag der als Sicherheit
für Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten übertragenen
Vermögensgegenst?inde
beläuft sich auf 155.639.435,64 EUR

Posten 2: Verbindllchkeiten gegenüber Kunden

Verbindlichkeiten gegenüber
Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsvexhältnis besteht
Bestand am Bilanzstichtag

Bestand am 31.12.
des Vorjahres

Posten 4: Theuhandverbindlichkelten

Die Treuhandverbindlichkeiten betreffen jeweils in
voller Höhe die Verbindlichkeiten gegentiber Kredit-
instituten.

Posten 6: Rechnungsabgrenzungsposten

Unterschiedsbeträge zwischen dem Aus-
zahlungsbetrag bzw. den Ahschaffirngs-
kosten von Forderungen gegenilber
dedn höheren Nominalwert sind
enthalten in Höhe von 1.400.390,47 ELJR

Bestand ur3l.l2.
des Vorjahres 1.330.239,73 EUR

Posten 9: Nrchrangige Verbindlichkeiten

Firr nachrangige Verbindlichkeiten
sind im Berichtsjabr Zinsen und
andere Aufirendungen
in Höhe von
angefallen.

6.264.267.18EUR

Die Bedingugen der Nachrangigkeit bei diesen Mit-
teln entsprechen $ 10 Abs. 5 a KWG

Die Mittelaufrrahmen sind im Durchschnitt mit 3,87
% verzinslich. Die Unprungslaufzeiten bewegen sich
zwischen 5 und l0 Jahren. Im Folgejabr werden aus
diesenMittelauftrahmen 17.856.893.46 EURzurRück-
zahlung flillig.

Die Sparkasse ist aufgnmd des Tarifrertrages tiber
die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten
des öffentlichen Dienstes (Altersvorsorge-TV-Kom-
munal) vom 01.03.2002 verpflichtet, für die an-
spruchsberechtigten Angestellten, Arbeiter und Aus-
zubildenden eine zur Versorgung fflhrende Versiche-
rung bei einer kommunalen Züsatzvenorgungskasse
abzuschließen.

Die Sparkasse erfrllt diese Vcrpflichtung durch die
Anmeldung der anspruchsberechtigten Mitarbeiter
beim Kommrmalen Versorgungsverband Brandenburg
- ZusaWersorgungskasse (ZVK) mit SiE in Gransee.

Die ZVK ist eine kommunale Zusatzversorgungsein-
richtung im Sinne des $ 18 des GeseEes zur Veöes-
senrng der betieblichen Altersvenorgung @etrAVG).

Das Vermögen der Kasse wird als Sondervermöger
des KommunalenVersorgungsverbandes Brandenburg
gefilhrt.

Die ZVK erhebt von den Arbeitgebern all
Beteiligten Umlagen ($ 16). Der Umlagesatz wirc
nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ftir
den Deckungsabschnitt festgeseffi und betug im Jaht
20M t,t %.

Daneben werden Beitage im Kapitaldeckungsver.
fahren ($ 18) erhoben. Dieser Beitragssatz beüug in
Jalrr 2004 2,0 oÄ.Die Arbeitrehmerbeteiligung ($ 3i
a) von 0,5 % wßd von der Umlage gekürzt

Der Bestand der Sicherungsderivate zum Bi.
lanzsstichtag hat einen Nominalwert in Höhe vor
40.452 Tsd. EUR und einen positiven Zeitwen n
Höhe von 2.101 Tsd. EUR.

Am Bilanzstichtag verteilen sich die gemäß $ 36 Rech.
KredV noch nicht abgewickelten Termingeschäfte au
zinsbezogene Termingeschäfte. Sie sind ausschließlicl
zur Deckung von Zinsschwankungen abgeschlosser
worden. Hierbei handelt es sich um Nichthandelsge.
schäfte.

Am Bilanzstichtag bestehen noch nicht abgewickel.
te Terulingeschäfte in Form zinsbezogener Termin.
geschäfte (Zinsswaps) mit einer Restlaufzeit von übe
einem bis fflnf Jahren in Höhe von 40.452 Tsd. EUF
(Nominalwert). Bei diesen ergab sich einpositiverZeit
wert von 2.101 Tsd. EllR.

904.516,75 EUR

809.033,50 EUR

Anschaffungs-/Ilerstellungskosten Zuschreibungen Abschreibungen Buchwerte

01.01.04 Zugänge Umbuchungen Abgänge lfd. Jahr kumuliert lfd. Jahr 31.12.04 3r.12.03

Immaterielle Anlagewerte 0 3 l 0 t4 0 ) t9 t2 0

Sachanlagen 100.934 8.677 0 7.169 1 9 " 59.028 3 .159 43.433 38.423

Sonstige Vermögensgegenstände 4 0 0 0 0 0 0 4 4

Veränderungen +/-

Schuldverschreibungen und
andere festverzinsliche
Wertpapiere' 1 .711 20.923 22.634

Aktien und andere nicht
festverzinslicheWertpapiere - l0. l4 l 0 l0 . l4 l

Betqiligungen 133 45& 4.431

Restleuftcltenglledenrng

Die gemäß $ 9 i. V. m. $ 39 Abs. 2 RechKredV ab 1998 geforderte Gtiedenrng der Fordetungen und Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten ergibt sich ftlr die fol-
genden Posten:
posten d6 lilenz Restlaufzeit bis zu

3 Monaten
mehr als 3 Monate

bis zu I Jahr
mehr als I Jahr
bis zu 5 Jahren

mehr als 5 Jahre

Angeben ln EUR
Aktiva 3 b)
andere Forderunsen an Kreditinstitute 2.990.603,72 37.668,15 t02.396,36 115.723,33
Alfiva 4
Forderungen an Krmden 8.428.999,17 24.724.801,59 131.s86.979.55 314.74.495,n
Passiva I b)
Verbindlichkeiten gegen{lber Kreditinstituten
mit vereinbarter Lauüeit oder Kündigungsfrist 87.639.620,30 8.092.073,22 29.006.W,t9 63.419.533,89

Passiva 2 aab)
Spareinlagen ririt vereinbarter Kilndigungsfrist
von meh,r als drei Monaten 65.0?6.171,06 93.440.2s4,89 119.775.715,t0 s03.70391
Passlva Z b bb)
andere Verbindlichkeiten gegenüber Kunden
mit vereinbarter Laufzeit oder Ktindigungsfrist 140.830.164,26 43.0r23r2A9 4.41754330 11.926.886.25

Anteilige Zinsen der jeweiligen Aktiv- und Passivposten werden gemaß g l l RechKredV nicht nach Restlaufteiten aufgegliedert
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Angaben der Beträge, die in dem auf dem Bilanzstichtag folgenden Jabr ftillig werden:

EUR
rosten AKhva 5
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wereapiere 71.9s3.1s0,85

4, Forderungen an K-unden, Forderungen in Höhe von 136.634.112,84 EUR mit unbestimmter Laufzeitenthalten.

fV. Sonstige,fugaben

Den Organen der Sparkasse gehören an:

Vervaltungsrat (bis zam 12. Mai 20M):

Vorsitzender
Dieter Friese

l. Stellvertreter des Vorsitzenden
Karin Rätzel Oberbüreermeisterin
(bis zum 20.01.2005) ' der StadlCottbus

Dieter Friese Landrat des
(ab dem 14.02.2005) Landkeises Spree-Neiße

2. Stellverneter des Vorsitzenden
MichaellYonneberger Stadtverordnetenvor-

süeher der Stadt Cottbus

Geschäftsf ührer / Inhaber
Firmengruppe Dreißig
geschäftsführender
Gesellschafter
DURAUMAI-Agrotec
Agrartecbnik GmbH
Angestellüer,
MdL-Abgeordnetenbtiro
Abteilungsleiüerin
Sparkasse Spree-Neiße
Angestellte,
Theaterinitiative C
Geschäff sstel lenleiter
Sparkasse Spree-Neiße
Mitarbeiterin
Sparkasse Spree-Neiße
Geschäft sstellenleiterin
Sparkasse Spree-Neiße
Geschäftsffihrer
EGC Cottbus

Mitglieder:
Braun, Ralf
Ifeinze, Thomas

Hauptverwaltung Berlin der Deutschen Bundesbank
(ab 0r.12.2004).

Das Vorstandsmitglied Ralf Braun war bis zum
18.11.2004 Mitglied des Vorstandes beim Trägerver-
ein des Olympiasttit?punkres Cotbus / FrankftrtlOder)
e. V..

las tols!$smitglied Thomas Heinze ist Mitglied
des Aufsichtsrates bei der GWG ,,Stadt Cottbui.. e.
G.

2. Stellvertreter des VorsiEenden
Grüneberg Klaus Leiter technische

Vorbereitung
LAUBAG i.R

Ftir die früheren Mitglieder des Vorstandes bestehen
lüclstellungen für laufende pensionen (3 3 5 Tsd. EUR),
ftir Pensionsanwartschafren (2.344 Tsd.'ELIR)und tihri-
liche Verpflichhrngen (1.818 Tsd. ELIR) in i{Ohe von
rnsgesarnt 4.497 Tsd. EUR.

Den Mitgliedern des Vorstandes wurden Kredite in
Höhe von 917 Tsd. EUR und den Miteliedem des
Verwaltungsrates in Höhe von347 Tsd. EüR gewährt.

l Stellveftärer des Vorsi&enden
Karin Räfzel

Landrat des Landkreises
Spree-Neiße

Oberbürgerrneisterin
der Stadt Cottbus

Inhaber Weinhandlune
Berthold Gäßner
Sachbearbeiterin
Gebäudewirtschaft
Cottbus GmbH
Abteilungsleiterin
Sparkasse Spree-Neiße
Angestellter
Entwicklungsgesellschaft
Cottbus
Schulleiter,
Wellingschule Cottbus
Personalratsvonitzende
Sparkasse Spree-Neiße
Leiterin
Personalentwicklune
Sparkasse Spree-Neiße
Geschliftsstellenleiterin
Sparkasse Spree-Neiße
Schulleiter,
Grundschule Grano

Landrat des
Landlreises Spree-Neiße

Oberbürgermeisterin
der Stadt Cottbus

Mitgtieder:
Seter Dreißig

Dr. Michael Haidan

Ilelmut Ließ

Markgraf, Marion

Annely Richter

Jörg Scheider

Ingrid Schirrock

Jana Specht

Dr. Eertmut Zwanla

Vorstand

Vorsitzender:
Lepsch, Ulrich

Mitglieder:
Jürgen Gäßner

Margot Hermann

Marion Markgraf

Norbert Opitz

Eberhard Richter

Christine Rosenthal

Annett Schwabe

Jana Specht

Hagen Stöbe

Im Jahresdurchschnitt wurden beschäftigt:
Vollzeitkräfte: 386
Teilzeitlaäfte: 65
Auszubilde,nde: 22
Insgesamt: 473

Cottbus, 27. Apil2005

Verwaltungsrat (ab dem 13. Mai 2004):
VorsiEender
Dieter Friese
(bis zum 20.01.2005)

Karin Rätzel
(ab dem 21.01.2005)

Der Vorstandsvorsitzende Hen Ulrich Lepsch ist Mit_
glied des Verbandsvorstandes des Ostdeutschen Spar_
kassen- und Giroverbandes, Aufsichtsratsmitslied bei
der LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse eö prtisi
dirunsmitglied bei der IHK Cottbus, Aufsichtsiatsmit_
glied bei der Deutschen Sparkassen Leasine AG &
Qo, KG (a! dem 26.02.20öq und Mirglied äes Auf_
sichtsrates bei der Feuersoziefiit BerliiBrandenburg
Versicherung AG / öffentliche Lebensversicherung
Berlin Brandenburg AG sowie Beiratsmitglied bei dei

Bestätigungsvermerk
die Kennhisse über die Geschäflstärigkeit und über das
wirtschaftliche und rechtlicne UmfJta der Sparkasse
sowie die Erwartungen über mögliche Fehleiberuck_
sichtigt. Im Rahmen der prtifirng werden die Wirk-
samkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kon_
trollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buch_
f ührung, Jahresabschltrss und Lageberich:t übenvieeend
aufjer. B.qsilvon Stichproben 6eurteilt. Die prü"firng
umtasst die Beurteilung der angewandten Bilanziel
nrngsgrundsätze und der wesentlichen EinschäEungen
{urch den Vorstand sowie die Würdigung der Gesamt_
darsüellung des Jahresabschlusses und-dejlageberichts.
)Vir qind der Auffassung, dass unsere prü"filne eine
huneichend sichere Grundlage für unsere Beurtäilung
bildet.
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer überzeugung vennittelt der Jahresab-
scllllss. unter Beachtung der Grundsätze ordnungs_
mälJiger Buchftihrung ein den tatsächlichen Vernalt_
russen entsprecherrdes Bild der Vermögens_, Finanz_
und Ertragslage der Sparrasse.
Der Lagebericht gibt insgesamt eine zufreffende Vor-

hW(n
Der Vorstsnd

slgllung v9n der Lage der Sparkasse und stellt die Ri_
slken der ktlrftigen Entwicklung zuteffend dar.
Berlin, 29. April 2005

fparkassen- und Giroverband für die Sparkassen in
den Ländem Brandenburg, Freistaat Sachsen, Meck_
lenburg-Vorpornmern und Sachsen-Anhalt

- prüfrrngsstelle -
/a4\

, / /
./ ,./ --r-./-'{  y ' - v

(Dreyer)
Wirtschaftsprtifer

Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehuns der
Buchfübrung und den Lagebericht der Sparkasse Söree_
Neiße flir das Geschttfujahr vom I . Jan'uar bis zuÄ : t.
Dezember 2004 geprüft. Die Buchführune und dieAuf_
slellung von Jahresabschluss und Lagebeicht nach den
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der
Verantwortung des Vorstands der Sparkassä. Unsere
Aufgabe ist es, aufder Grundlage der von uns durch_
geführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahres-
abschluss unter Einbeziehung derBuchftihnmgundüber
den Lagebericht abzügeben.
Wir haben unsere Jabresabschlussprüfi.rng gem?iß ö 317
HGB unter Beachhrng der vom Insti-tu-t der Wirt_
schaftsprtifer (IDW) in Deutschland festgesüellten deut_
schen GnrndsäEe ordnungsmißigerAbJcilussprüfi.rng
vorgenonuuen. Danach ist die prüfung so zi planen
und durchzuführen, dass Umichtigkeitd und Versuiße,
die sich aufdie Darstellung des durih den Jahresabschluss
unterBeachtung der GrundsäEe ordnungsmäßiserBuch_
lübrung und durch den Lagebericht vermiuäten Bil_
des der Vermögens-, Finanz- und Erhagslage wesenr
hch auswirken, mit himeichender Sicherhöit erlarurt wer_
den. Bei derFestlegung derprüfungshandlungenwerden
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Amtliche Bekanntmachung

öffentliche Auslegung

Amtliche Bekanntmachung

Bebauungsplan
Cottbus - Gallinchen

,,Am Turm"
Außtellungsbeschluss der Stadtverordnelenversamm'

lung und frühzeitige Beteiligung der Offentlichkeit
gemäß $ 3Abs.1 BauGB

Die Stadtverordnetenversammlung Cottbus hat in öf-
fentlicher Sitzuns am 25.05.2005 beschlossen, für das
im Übersichtsplai gekennzeichnete Gebiet der Flur I
in der Gemarkung Gallinchen einen Bebauungsplan mit
der Bezeichnung Erschließungsstraße ,Äm Turm" zur
Sicherung der für die angrenzenden Grundstücke er-
forderlichen öffentlichen Erschließungsstraße aufzu-
stellen.
Der Geltungsbereich des Plangebietes umfasst Teile
der Flurstäcke 505, 506,709 und 894.

Bebauungsplan Wohnbe.
bauung ,,Spreestraße" Erschließungsstraße

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Cottbus
hat am 25.05.2005 in öffentlicher Sizung den Ent-
wurf des Bebauungsplans Wohnbebauung,,Spree-
straße" in der Fassung vom Februat 2005 sowie die
zugehörige Begründung gebilligt und beschlossen, die-
se gem\ $ 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) für die
Dauer von einem Monat öffentlich auszulegen.
Der im Übersichtsplan gekennzeichnete räumliche Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans schließt die in den,{
Flur I der Gemarkung Kiekebusch gelegenen Flur-
stäcke 536 (tlw.), 1226 (tlw.), 1356 (tlw.), 1357 so-
wie 1358 (tlw.) ein und wird

im Norden durch Ackerfläche (Flsk. 536 (tlw)
im Osten durchdenEntwässerungsgrabenK140/5

(Flsk. 797 tlw.)
im Süden durch das Wohngrundstück Spreestraße

48 (Flsk. 1357),dieSpreesfraße(Flst.
1226 tlw.),sowie Gartenland (Flsk. I 356
tlw.)

im Westen durch Garten- und Ackerfläche (Flske.
536 tlw., 1356 tlw.)

begrenzt.

Der Entwurf des Bebauungsplans Wohnbebauung
,,Spreestraße" sowie die zugehörige Begründung lie-
gen in der Zeit

vom 01.07.2005 bis einschließlich 05.03.2005

im Foyer des Technischen Rathauses, Karl-Mam-Straße
67, in 03044 Cottbus öffentlich aus.

Die genannten Planungsunterlagen können innerhalb
der Auslegungsfrist

montags und mittwochs von 07:00 bis 16:00 Ilhr
dienstags und donnerstags von 07:00 bis 18:00llhr
freitags von 07:00 bis 13:00Uhr
samstags von 09:00 bis 12:00Uk
eingesehen werdan.

Während der Auslegungsfrist können dazu von jeder-
mann Anregungen schriftlich oder zur Niederschrift
während derüblichen Sprechstunden imAmt für Stadt-
entwicklung und Stadtplanung, Zimmer 4.068, Tech-
nisches Rathaus, Karl-Marx-Straße 67 in 03044 Cott-
bus vorgebracht werden. Diese werden in die an-
schließende Abwägung der öffentlichen und privaten
Belange eingestellt.
Eine Umwelwerträglichkeitsprüfung wird nicht durch-
geführt.
Dies wird hiermit bekannt gegeben.

gez. Karin Rätzel
Oberbürgermeisterin
der Stadt Cottbus

Ubersichtsplan
Bebauungsplan Cottbus - Gallinchen Erschließungs-
straße ,Äm Turm"

Gemäß $ 3 Abs. I BauGB soll die Öffentlichkeit fruh-
zeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Pla-
nung und ihreAuswirkungen informiert werden und Ge-
legenheitzurAußerung undErörterung erhalten. Durch
das Amt für Süadtentwicklung und Stadtplanung wird
dazu im Rahmeir der frtihzeitigen Beteiligung der Öf-
fentlichkeit ein Erörterungstermin durchgeführt.

Ort: a-t nit Stadtentwicklung und
Stadtplanung der Stadt Cottbus
Technisches Rathaus, Kad-Marx-Straße 67
Raum 4.067

am: 26.07.2005 
|

Yon: 13:00 bis 17:00 Uhr

Cottbus, 07.06.2005

gez. Karin Rätzel
0berbürgermeisterin
der Stadt Cottbus

Amtliche Bekanntmachung

Offenlegung
Die nachfolgand aufgeführten Flurstiicke der

Gemarkung: Altstadt
Flur :  1,2,5 und 17

erhielten vonAmts wegen eine neue Flurstticksnummer.
Weitere Veränderungen wurden an den Flurstücken
nicht vorgenornmen.

Betroffene Flurstäcke:

Flur 1 : 1/2, l l3, l l5, 6ll, l3/1, l3/5, 16/2, 1614,
161 5.221 1,23 13,23 14,2613,261 5, 2618,27 12,
27 I 3, 27 I 4, 281 l, 28 I 4, 28 I 6, 29 / l, 30 13, 30 I 5,
301s, 3019,37 / 1,37 12, 3813, 421 1, 4412, 44/3,
441 4, 45/ 1,45/2, 4613, 461 5, 46/ 6, 4812, 681 l,
7 012,7 013,7014,7 017,7 1 12,7 | 13, 8013, 801 4,
80/5, 8 1/1, 821 l, 8412, 8413, 8414, 841 5,87 /2,
87 I 3, 89 12, 89 13, 89 I 4, 9l I l, 9 | 12, 92/ L, 92/2,
93 I t, 93/2, 97 12, l00l l, l0l / l, 10412, 105 12,
10612,10613, l07ll, 10712, 10812, 109/2,
10913, l l l l2, l l2/2, l l3l4, l l5ll, l l5l5,
11516, 11612, 116/3, l l8/2, l l9ll, l l9l4,
lt9l5, 11916, 124/1, 12412, l25ll, 12513,
12514, l33ll, 13312, l34ll, 13412, 145/1,
t4512, l6ll l,16112, 16414, 16416, 16417,
16418, 16419, t64ll0, 164112, 167lr, 30/7,
70 t1 ,70 t6

Flur 2 : 912, 1012, 20/2, 22/2, 2213, 26/1, 28/1, 311 l,
32/2, 321 5, 321 6, 33 13, 33 I 6, 3413, t4l 4, 39 /2,
39 I 4, 40 I l, 40 I 5, 4l I l, 4l I 3, 4l I 4, 42/ r, 4212,
45 / l, 45 12, 5 | I l, 56 I 4, 63 I 6, 63 I 8, 63 19, 68 13,
68/4, t39lt, 13912, t49ll, 14912, 15312,
15313, 15314, t54ll, 154/2

Flur 5 : 42/ 1, 43 I l, 43 12, 43 /3, 44/ l, 44/2, M/3, 441 4,
46t 5, 461 6, 4617, 47 / 5, 47 /6, 49/3, 491 5, 521 4,
52/5,52/6

Fhn l7 : 25/5

Gemäß $ 12 des Vermessungs- und Liegenschaftsge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
19.12.1997 (GVBL. I 1998 S. 2) in Verbindung
mit $ I der Offenlegungsverordnung vom 17.02.1999
(G\IBI. II S. 130), wird die Neunummerierung der
o.g. Flurstücke durch Offenlegung des Kartenwerkes
bekannt gegeben.
Die Offenlegung erfolgt beim Vermessungs- und Ka-
tasteramt Cottbus, Karl-Man<-Str. 67, 03044 Cottbus,
Zimmer 4.020 in der Zelt

vom 04.07.2005 bis 04.08.2005

während der Dienststunden.

gez. Räfzel
Oberbürgermeisterin
der Stadt Cottbus

Das Dezernat Ordnung, Sicherheit,
Umwelt gibt bekannt:

Tempo 2$-Zone in der
Fried rich-Ebert-Straße

Mit Wirkung ab 16.06.2005 wird in dem verkehrsbe-
ruhigten Geschäftsbereich Friedrich-Ebert-Straße aus
Verkehrssicherheitsgrtturden eine Tempo 2}-Zone etn-
gerichtet.

Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich auf die-
se Anderung einzustellen

i'l

;
I
I

Cottbus, 01.06.2005
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Amtlicher Teil

öffentliche Bekanntmachung

Die Stadt Cottbus beabsichtigt nachfolgende Liegen-
schaften in Cottbus zum Höchstgebot zu veräußem:

a)L.-Tolstoi-Straße: Das unbebaute Grundsttick
(Gemarkung Madlow Flur
159, Flurstticke 8712; 168) ist
^\r Bebauung mit einem Ein-

' familienhaus vorgesehen.
Grundstticksgöße: 577 rrt

Mindestgebofi 27.000,00 EIJR

b) Sielower Straße: Bei diesem unbebauten
! Grundstück (Gemarkung

Brunschwig, Flw 54, Flur-
stück 202) handelt es sich um
eine Baulücke, welche ge-
schlossen werden soll.
Grundstücksgröße: 41 6 m'

Mndestgebofi 28.300,00 EUR

c) Lieberoser Straße: Das unbebaute Grundstück
(Gemarlcung Brunschwig,
Flur 50, Flurstück 75) liegt im
Sanierungsgebiet ,,Modell-
stadt Cottbus-Innenstadt" und
ist zur Bebauung vorgesehen.
Grundstücksgröße: 381 m'z

Mindestgebot 55.000,00 EUR

d) Ringsfraße: Unbebautes Grundstück (Ge-
markung Madlow, Flur 158,
Flursttick 166) zur Bebauung

Amtliche Bekanntmachu ng

Widmungsverfügung
Nach $ 6 des Brandenburgischen Straßengesetzes vom
ll .06.1992 in der Fassung der Bekannünachung vom
10.06.99 (GVBI. TellU99 S.2ll), nietzt geändert
druch ArL 4 des Gesetzes vom 26. Mai 2004 (GVBI.
V04 S. 241,242), erhalten folgende Verkehrsflächen
in der Stadt Cottbus
- im Stadtteil Sachsendorf

- Parkplatz Zielona-Gora-Straße/Soziokultu-
relle Zentrum

- Erschließungsstraße zum Parkplatz und So-
ziokulturellem Zentrum (betrifft Gemarkung
Sachsendorf, Flur I 72, Flursttick 25 7 - Teilfl äche)

die Eigenschaft einer öffentlichen Straße und werden
der Allgemeinheit für den öffentlichen Verkeb'r unein-
geschränkt zur Verfügung gestellt. Die oben genann-
ten Verkehrsflächen werden in die Gruppe der sonsti-
gen öffentlichen Straßen eingestuft .
Straßenbaulastträger wird die Stadt Cottbus.

Die Widmungsverfügung und deren Begründung so-
wie die Lagepläne mit der genauen Gliederung und
Begrenzung der Verkehrsflächen liegen in der Stadt-
verwaltung Cottbus im Tief- und Straßenbauamt in
der Karl-Marx-Straße 67 in 03044 Cottbus während
der Sprechzeiten im Zimmer Nr. 4.096 zur Einsicht-
nahme vor.
Diese Verfügung gilt eine Woche nach der Veröffent-
lichung als bekannt gegeben.

Rechtsbehelfsbelöhrung
Gegen diese Verfügung körmen Sie innerhalb eines
Monats nach Bekarurtgabe Widerspruch erheben. Der
Widerspruch ist bei der Oberbihgermeisterin der Stadt
Cottbus, Neumarkt 5, 03046 Cottbus, zweckmäßiger-
weise im Tiet rurd Straßenbauamt der Stadt Cottbus,
Karl-Marx-Str. 67,03044 Cottbus, schriftlich oder zur
Niederschrift einzulegen.

gez. Karin Räfzel Cottbus, den 25.06.2005
Oberbürgermeisterin
der Stadt Cottbus

Veräußerung von Liegenschaften

ffimnf;sfu5;
Teilfläche)

Mindestgebot: 49.700,00 EUR \
e) Haasower weg: 

B"'"Hffi1ä:nctf;'1,::,il;
Sandow, Flur 78, Flurstück
250) ist zur Bebauung mit
einem Einfamilienhaus vorge-
sehen.
Grundstäcksgröße: 542 rfi

Mindestgebofi 16.400,00 EUR

Die Stadt Cottbus beabsichtigt, nachfolgende Grund-
stticke zum Gebot zu veräußern.

f) Schills156s3.' Bei diesem Grundstück (Ge-
markung Altstadt, Flur 22,
Flurstück 155) handelt es sich
um eine Baulücke. welche mit
teilweise unterkellerten Ne-

Hiä:äifi.i;'i3llöü*
verkebrswert] 46.000,00 EUR

g) Drebkauer Str. 67: 
ffi flilä!:T"i::,ä1fl?ft?
139, Flurstäcke 42; 43; 131|'
132) ist mit einem bauQilligen
Gebäude und einer Garage

öffentliche Bekanntmachung

Ankündigung
zur geplanten Teileinziehung der Kreisstraße K 7131,

Abschnitt l0 im Landkreis Spree-Neiße,
Gemeinde Kolkwits

Bekanntrnachung des Lapdkreises Spree- Neiße
vom 25.06.2005

Gemäß $ 8 des Brandenburgischen Straßengesetzes
@bgsrc) in der Neufassung vom 3l.03.2005 (GVBI.
I S. 134) ist beabsichtigt die Widmung einer Straße
nachträglich ftiLr bestimmte Benutzerlaeise zu be-
scbränken.

Für die Verkehrsfläche:

Kreisstraße K 7131 im Abschnitt l0 vom Netz-
knoten 4251 018- Kreuzungsbereich mit der
Kreisstraße K 7130- Station 0,000 km bis Netz-
knoten 4251 010- Kreuzungsbereich mit der
Landesstraße L 50, Station 1,296 km- ,,Ströbit-
zer Straße" in der Ortsdurchfahrt Kolkwitz

soll folgende Beschränkung gelten:

Verbot für LKW- Verkehr
(außer Lieferverkehr)'

Die Teileinziehung einer Straße ist aus überwiegen-
den Gründen des öffentlichen Wohls zulässig.
Der Verwaltungsakt und seine Begründung, ein-
schließlich einem Lageplan, sind im Landkeis Spree-
Neiße, im Bau- und Planungsamt einzusehen (An-
schrift- siehe unten).

Etwaige Bedenken oder Gegenvorstellungen zu der
beabsichtigten Teileinziehung können innerhalb eines
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Nie-
derschrift beim Landkreis Spree- Neiße, Bau- und
Planungsamt, Heinrich- Heine- Straße I in 03149
Forst (Lausitz) schriftlich oder zw Niederschrift vor-
gebracht werden.

bebaut.' 
Grundstücksgröße:
ca. 2.330 m2 (noch zu ver-

. messende Teilfläche)
Verkehrswerfi I 00.000,00 ELIR-

Kaufgebote ftir die Obj ekte a) bis g) sind mit einem Nut-
zungskonzept in einem verschlossenen Umschlag mit
dem deutlichen Vermerk:

Kaufpreisgebot zu a),,L.-Tblstoi-Strafe" oder
Kaufureisgebot zu b) ,,Sielower Stra/le" oder
Kaufpreßgebot zu c) ,,Lieberoser Strafe" oder
Kaufpreßgebot zu d) ,,RingstralSe" oder
Kaufpreßgebot zu e) ,,Haasower Weg" oder
Koupreßgebot zu fl ,,Schillerstrafie" oder
Kaupreßgebot zu g) ,,Drebkauer Str 67"

innerhalb von 4 Wochen nach Veröffentlichung an die
Stadwerwaltung Cottbus, Immobilienamt, K.-Marx-
Str. 67 in 03044 Cottbus zu richten. Bei Abgabe ei-
nes Gebotes von Untemehmen ist ein aktueller Aus-
zug aus dem Handelsregister den Unterlagen beizu-
fügen.

Anfragen zu den einzelnen Objekten werden unter
Tel.-Nr. 03 5 5 / 612 2239 beantw ortet.

gez. Eichhorst
Amtsleiter Immobilienamt

Amtliche Bekanntmachung

Durchführunq von
Vermessungsa-rbeiten

ImAufoag der Stadtverwaltung Cottbus, Dezemat Bau-
wesen, Vermessungs- und Katasteramt, führen die
Büros der Oflentlich bestellten Vermessungsingenieu-
re zurVervollständigung des Gebäudebestandes in den
Liegenschaftskartenwerken der Gemarkungen:

l, Kiekebusch Flure l. 2
2. Groß Gaglow Flur I
3. Gallinchen Flure 1,2

die nofwendigrjn Vermessungsarbeiten im Zeitraum

27. Juni 2005 bis 31. Oktober 2005
aus.
Die Ergänzung des Liegenschaftskartenwerkes wird
rm Rahmen des ,,FALKE-Projektes" - Forcierung der
Einrichtung der Automatisierten Liegenschaft skarte,
gefördert durch den Europäischen Fonds frir Regio-
nale Entwicklung (EFRE), durchgeführt.

Nach $ 4 des Gesetzes über die Landesvermessung
und das Liegenschaftskataster im Land Brandenburg
(VermliegG) in der Bekanntgabe der Neufassung vom
19.12.1997 (GVBI. I  vom 16.01.1998 S. 2) sind die
mit der Durchführung der örtlichen Arbeiten im Sin-
ne dieses Gesetzes beauftragten Personen berechtigt,
bei der Erfüllung ihres Auftrages Grundstticke und
bauliche Anlagen zu betreten und zu befahren, um die
nach pflichtgemäßem Ermessen erforderlichen Arbei-
ten vorzunehmen. Die Mitarbeiter melden sich per-
sönlich oder durch schriftliche Mitteilung einesTermins
an. Sie weisen sich durch einen Arbeitiauftrag derje-
weiligen Dienststelle aus.
Die Bürger der betreffenden Gebiete werden hiermit da-
von in Kenntnis gesetzt und um Verständnis für die
Durchführung dieser Arbeiten gebeten.

Im Ergebnis der Vervollständigung des Liegen-
schaftskatasters wird die Automatisierte Liegen-
schaftskarte (ALK) offen gelegt. Die Eigentümer kön-
nen sich über die entsprechenden Veränderungen in-
formieren.

gez. Karin Räfzel Cottbus, 25.06.2005
Oberbürgermeisterin der Stadt Cottbus

Friese
Landrat

Forst. den 08.06.2005
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öffu ntliche Bekanntnachung

Förster räumen den (Schilder)wald auf
verbotes stellt somit eine Ausnahme dar.

Stellt sich für den Bürger dennoch die Frage, ob ein
bestimmter Weg durch dan Wald befahren werden
darf, so erteilen die zus*indige Kommune oder die
Untere Forstbehörde Auskuuft. Ebenso geben die zu-
ständige Oberfiirsterei bzw. der Revierförster (Tel.-
Nr. im Telefonbuch odei' Internet: www.branden-
brug.de/land/mluv/forster/afr eitz) Auskunft .

Wird der Wald unberechtigt befahren, so wird dieser
Verstoß von der Unteren Forstbehörde geahndet. Je nach
ausgerufener Waldbrandwamstufe reicht der finanzielle
Rahmen von 30 EIIR Verwarnungsgeld bis zum
Höchstmaß von 20.000 EUR Bußgeld.

Für Fragen zum Landeswaldgesetz steht Forstinspek-
tor Bernd Friedrich zur Verftigung:
Tel.:  035601-371-38,Fax.:035601-371-33
E-Mail: Bemd.Friedrich@affpei.brandenburg.de

Waldweg
Nicht öffentlich

Freifür Forct- und Jagdbetrieb

Es ist untersagt, dlas€n Weg mit Kfz zu
betahron sowie Kfr abrustellen.
Zuwidcrhandlu ngen \,verden als

Ordnungswidrigkeit verf olgt,

Waldgesetz des Landes Brandenburg

Amt für Forstwirtschaft
{untere Forstb€hörde}

Antrag nach $ 9 Abs atz 4 Grundbuchbereinigungsgesetz im Bereich der
Gemarkung Tauer der Stadt Cottbus

Die SpreeGas Gesellschaft für Gasversorgung und
Energiedienstleistung mbH, vertreten durch Herm
RechtsanwaltDr. Guido Holzhauser,Augsbwger Straße
I in 01309 Dresden, hat mit Datum vom21. Oktober
2004 einen Antrag aufBescheinigung von beschränk-
ten persönlichen Dienstbarkeiten zum Besitz und Be-
hieb sowie zur Unterhaltung und Emeuerung einer
bereits bestehenden Femgasleitung (FGL 2061) nebst
Einrichnurgen und Zubehör bzw. Neben- und Sonder-
anlagen frir Grundstücke in der Gemarkung Tauer in
der Stadt Cottbus gestellt. Dieser Antrag wird hier
unter dem Aktenzeichen 9G1320-386 geftlhrt.

DerAnfiag wird hiermit gemäß $ 9 Abs. 4 Satz 2 des
Grundbuchbereinigungsgesetzes (GBBerG) vom 20.
Dezember 1993 (BGBL. I S. 2192) in der zuletzt geän-
derten Fassung in Verbindung mit $ 7 Absatz I der
Sachenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-
DV) vom 20. Dezember 1994 (BGBL I S. 3900) öf-
fentlich bekannt gemacht. Er kann einschließlich der
Karten innerhalb von vier Wochen nach dem Tag der
Veröffentlichung im Landesamt fiiq-Bergbau, Geolo-
gie und Rohstoffe Brandenburg, Außenstelle Klein-
machnow (Haus 5), Stahnsdorfer Damm 77 n 14532
Kleinmachnow, nach schriftlicher oder telefonischer
Anmeldung unter (033203) 36-720bmr. - 823 während

Das Befahren des Waldes wurde mit $ 16 des Wald-
gesetzes für das Land Brandenburg (LWaldG) vom
20. April 2004 (GVBI Teil I Nr. 6 Seite 137 vomZl.
April 2004) neu geregelt. Diese Neuregelung nimmt
von der bisherigen Praxis Abstand, wonach die Forst-
behörden ftir den Wald aller Eigentumsarten Wald-
fahrgenehmigungen erteilten. Nunmehr obliegt es dem
jeweiligen WaldbesiEer, für sein Eigentum Gestattun-
gen zu erteilen.

Eine zum $ 16 LWaldG ergangene Rechtsverordnung
zum Befahren des Waldes (Waldbefahnrngsverordnrmg
- WaldBefV) vom 03. Mai 2004 (GVBI Teil II S. 323)
bestimmt hierzu Näheres.

Grundsätzlich darf Wald mit Kraftfahrzeugen nicht
befahren werden!

Abweichend von diesem Leitbild dürfen Personen, die
ein berechtigtes Interesse nachweisen können, Gestat-
tungen füLr besondere Fälle erhalten (2.B. Versor-
gungsuntemehmen, Angelberechtigte und Grund-
sttickseigentttner, die ihr Grundsttick nicht über öf-
fentliche Wege erreichen können bzw. das Erreichen des
Angelgewässers unzumutbar erschwert werden würde).
Die Untere Forstbehörde entscheidet weiterhin über
die Rechtrnäßigkeit de'r ihr angezeigten Gestattungen
und greift erforderlichenfalls ein.
Von dieser Regelung unberührt ist das Befahren des
Waldes zur Bewirtschaftung, derAusübung der Jagd so-
wie zur Erfüllung hoheitlicher Aufgaben.

Für Fragen in diesem Zusammenhang sind die Forst-
behörden Ansprechpartner.

Bis Ende Juli dieses Jahres werden sämtlichc Schll-
der, die auf ein Befahrungsverbot hinweisen, durch
die Untere Forstbehörde im SPN-Kreis, der Stadt
Cottbus und Teilen des LDS-Kreises entfernt. So-
mit gilt uneingeschränkt das Befahrungsverbot des
Waldes laut Geseta
Lediglich an Waldwegen, die besonders den Ein-
druck erwecken. öffentlich und somit befahrbar
zu sein, werden zusätuliche I{inweisschilder bis Ende
Juli 2005 angebracht. Diese sind landeseinheitlich
und stehen den Unteren Forstbehörden seit Mitte
Mai 2005 zur Verfügung. Diese zusätzliche Kenn-
zeichnung des im Gesetz geregelten Befahrungs-

Mitteilung zum Landeswaldgesets - Befahren des Waldes

der Dienstzeiten bzw. nach vorheriger Terminverein-
barung auch außerhalb der üblichen Bürozeiten ein-
gesehen werden. Das LBGR wird die Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung nach Ablauf der gesetz'
lich festgelegten Frist gemäß $ 9 Absatz 4 GBBeTG
in Verbindung mit $ 7 Absätze 4 und 5 SachenR-DV
erteilen.

Erläuterung zu den rechtlichen Zusammenhängen:

Gemäß $ 9 Absatz I Satz 1 GBBeTG ist von Geset-
zes wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit

" ftiLr alle am 3. Oktober 1990 auf dem Gebiet der ehe--1 
maligen DDR genutzten Energieanlagen entstanden.
Diesä durch Gösetz entstandene Dienstbarkeit dokul
mentiert daher nur den Stand vom 3. Oktober 1990.
Alle danach eingetretenen Veränderungen, die die Nut-
zung des Grundstücks über das am 3. Oktober 1990
gegebene Maß hinaus beeinträchtigen, müssen durch
einen zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Versor-
gmgsuntemehmen und dem Grundstückseigentümer,
Erbbauberechtigten oder sonstigen dinglich Berech-
tigten an dem Grundsttick geklärt werden. Weil die
Dienstbarkeit bereits durch Gesetz entstanden ist, ist
ein Einverstiindnis mit der Belastung des Grundstücks
bzw. mit der Energieanlage selbst nicht erforderlich.

Rechtsbehelfsbelehrung - Ifinweise zum Einlegen
von Widersprüchen:

Der Widerspruch kann durch den Berechtigten (Grund-

stückseigentitner, Erbbauberechtigter usw.) unter
Beifügung des Nachweises der Berechtigung inner-
halb von vier Wochen nach dem ersten Tag der öf-
fentlichen Bekanntmachung eingelegt werden. Ein in
der Sache begründeter Widerspruch kann nur darauf
gerichtet sein, dass die Leitung nicht vor dem 3 . Olrtober
1990 gebaut wwde bzw. vor dem 25.Dezember 1993
außer Betrieb gewesen ist, oder dass die von dem an-
fiagstellenden Unternehmen dargestellte Leitungs-
führung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein Wi-
derspruch sich nur dagegen richten kann, dass das
Grundstück gar nicht von einer Leitung oder in ande-
rer Weise, als von dem Unternehmen dargestellt, be-
troffen ist. Es wird eindringlich darum gebeten, nur
in wirklich begründeten Fällen von Ihrem Wider-
spruchsrecht Gebrauch zu machen.

Landesamt für Bergbau, Geologie
und Rohstoffe Brandenburg

Im Auftrag
Vogel

Kleinmachnow. 27. lfidar 2005

IBA Projekt SeeStadt-StadtSee

Zukunftswerkstatr
Cottbuser Ostsee

Vor den Toren der Stadt Cottbus, dort, wo sich heu-
te noch der Tagebau Cottbus-Nord befindet, wird bis
zum Jahr 2030 ein ca. 19 qkm großer See entstehen.
Im Zusammenhang mit diesem Transformationspro-
zess - vom Bergbaugebiet zur Erholungslandschaft
- stellen sich grundlegende Fragen an die stiidtebau-
liche und landschaftsplanerische Entwicklung der
Anrainergemeinden sowie der Stadt Cottbus und eben-
so für das großflächige Tagebauareal selbst.

Im Ergebnis eines 2000/2001 durchgeführten ldeen-
wettbewerbes liegt eine Reihe von Entwicklungsop-
tionen vor, die aber noch keine abgeschlossene Pla-
nung darstellen. Im vergangen Jahr haben die Stadt
Cottbus sowie die Gemeinden Teichland, Neuhau-
sen und Wiesengrund den Dialog mit den Planern
und Fachleuten aus der Region sowie der IBA Färst-
Pückler-Land über die Gestaltung des Cottbuser Ost-
sees im Rahmen einer,Zukunftswerkstatt Cottbuser
Ostsee" fortgeftihrt mit dem Ziel der Entwicklung
eines Masterplanes für den Cottbuser Ostsee im Jah-
re 2030.

Ausstellung zur Masterplanung

Nach ftnf Jahren Internationaler Bauausstellung, also
zur Halbzeit der IBA, werden die Ergebnisse der Zu-
kunftswerkstatt sowie der l. Entwurf des Masterplans
vom 20.6. bis zum 15.07.2005 im Foyer der Stadt-
verwaltung Cottbus, Karl-Marx-Straße 67, der Öf-
fentlichkeit vorgestellt. Ziel ist die Einleitung eines
offenen Informations- und Transformationsprozesses
für die Btirgerinnen und Bürger der Stadt Cottbus und
der angrenzenden Gemeinden.

Es besteht die Möglictrkeit, Hinweise oder Anregun-
gen anm 1. Entwurf in schriftlicher Form an das Amt
für Stadtentwicklung und Stadtplanung zu richten.

Ansprechpartnerin ist Ilona Kiese, Zimmer 4.058 (Te-
lefon 0355/ 612-4112\.


